
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 43 (1927)

Heft: 40

Nachruf: Totentafel

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


484 gSssflg. Wteetg. $aaï>tts. BttCaafj („Stetfterblatt*) Ste. 40

3. Sie llnfogenrechnung:
a) Sie Umfchretbung bef Begrigef „Unfoften".
b) Sie geftfe|ung ber Unfoften im @tnjelgefct)äft.
c) Sie Berteilung ber Untogen auf Me einzelnen

arbeiten. SP
d) Set Bergleid) bet llnfoften jmtfchen oerfdjiebener,

©efehäftm.
4. Sie Berechnung ber SRafchinenorbeii unb

bie Kogen einer 9Jlafdjinenftunbe,
5. Sie ißreisbere^nung einer eingelnenlr*

beit:
a) aßgemeinef.
b) Berechnungftabeßen.

6. anpaffung bet greife an bte Konfurrenj.
7. Sie Slacfsfatfulation aufgeführter ar

beit en:
a) aßgemeinef.
b) Sie Kontrolle ber ©tunben.
c) Sie Konlroße bef SDIaterialf.
d) Sas ©tgeüen ber 9lachberedjnung.
e) Sie Sehreu ber 9laeh£alMatton.

8. ©chlugroort
Schon bte bloge Inhaltsangabe mag genügen, um

fegpgeflen, baß ber Stoff gründlich behanbelt unb über*

fichtlitf) angeorbnet ift. Sieben bem äuget ft flaren, flüf=
jtgen. SBort finben mir als mertooße Beigabe phlteiche
Qahfenbeifptele unb mehrere farbige graphie Säbelten.

@f mürbe p meit führen, auf bem oielfetiigen unb
mertoolten Inhalt auch out auf jüge p bringen. Ser
©emerbetreibenbe mie ber Beamte öffentlicher dermal»
tungen, bte mit ber arbeitfuergebung p tun haben, mer»
ben mertnoße angaben unb SBinfe finben. SBir moflen
lebiglich ben erften Ibfchnttt unb bie ©chlugmorte mte«

bergeben.
§etr Slationalrat aug. (Schirmet fdjreibt über ben

äBert Jutib bie Bebeuiung ber ißreif beredj «

nung: -

„Qu ben auffügrungen um 9Jlugerbeifpiel ber Buch»
haltung II. Seit habe ich abgçhîlicfj bie grage ber ißretf»
berechnung nur gegretft, tnbem id) baoon fpradj, bag bei ber
auffteüung ber aufgangfredjnungen für ben Kunöen p
benianfauffpretfen bef Sßateriolf unb p ben ©tunben»
löhnen ber arbeitet bie ortsüblichen .gufdßäge gemalt
merben müßten. - -w-osm •

Siefe art ber Berechnung barf aber bem ernfthaften
©efchäftSmann nicht genügen, ba für ihn nicht Me ort§=

übttchen, fonbern tu jebem einjetnen gaße feine eigenen
Bergältnige maggebenb fetn müffen.

Sap fommt, bag im täglichen Seben, fogar mehr
alf früher, ber ©efdjäftflnhaber pm ucrauf fagen foil,
maf eine arbeit foget. @r fann alfo fehr oft mit ber
Berechnung ber arbeit nicht motten, bif Mefe p ©übe
geführt ift, fonbern mug nor beten Inangriffnahme ihren
Bretf möglichfi genau feftpgeßen fuchen. Sabei mug
er tauch metft mit anbern gleichartigen ©efchäften in
SBettberoerb treten.

Stef jmtngt ben ©efchäftfmarn, feinen ißretf einer»

feit! billig p berechnen, anbei feitf ihn aber boch fo p
fteßen, bag er für ihn nicht netlufibrlngenb ift. Sie Spanne,
bie hie* pt Betfügung geht, ig nicht fehr grog unb ber
©efchäftfmann mug mit ben ©runblagen feines ©efchäfte!
genau uertraut fein, menn er ben richtigen SBeg gnben foil.

©Ine forgfältig oorbereitete B^berechnung, bte nicht
nur mit ganj obei flächlichen Schätzungen unb Behaupö
ungen um gdj mirft, mirb pbem bem ©tfdjäftfmann ge=

genüber Begörben unb ißrtoaten eine gemiffe ©elbgficher»
fett geben. Saf mirb ihm in mannen ffäßen ermög»
liehen, auch einen etmaf teureren B"l! ja rechtfertigen
unb ben aufirag both P erhalten. SBenn aber etnmal
ein auftrag net loten geht, mirb er geh bamit beruhigen,

bag eS immer noc| gefreiter ig, auf einen auftrag p
uerjidhten, alf bei ber auffühtung bef auftrage! noch
(Mb ptegen p mögen.

Unb im ©chlugroort hetgt e§: „ïtle auf ber 2Belt
mirb ef einer ©taatfform ober einer Regierung möglich
fein, jebem Staatsbürger bei bequemger arbeitfleifiung
nur Eraft ber ©taatSorganifation p geben, maf er pm
Seben braucht. 3n jeber ©îcatfform beruht baf ©lüct
bef ©Isatef auf ber arbeit bef ©injelnen, unb baf
©lücf bef ©In^elnen fann niemalf auf gütforgemag«
nahmen bef ©taatef beruhen, fonbern nur auf ber eigenen
arbettfleigimg, Me immer einjig unb aüetn auch bie
innere gufriebenheit bef Sebenf fragen fann".

* SÜZarftfrertctyte,
gnr froljmarltlage im Danton Bern, fßlan fdbreibt

bem „Bunb" : Sie gtogen SBalDbeftger im Kanton Bern,
ber ©taat unb bie ©emeinben, haben heute fag burch*
megf p einem grogen Seil ihr |>oI$ oetîauft. Sie ißri»
uatbefiger gelangen nun ebenfaßf mit ihrer ißrotultion
auf ben 9Jîar£t. SCßaf bie Belage anbelangt, fo hat
Mefe bif heule in unfetm Kanton glüc!ltcherroeife p
feinen Überrafdjjungen geführt, iß^eifgetgerungen, mie fee

ber Kanton aargau erlebt hat, blieben ber Meggen §oIj=
tnbugrle erfpart. Sie greife beroegen fich burcfj
fcgnitttich auf ber legtjährigen Bafif.

Siefe 'ßreiSentroidlung mug alf gefunb bejeichnet
merben, namentlich au^ in bepg auf bie Sage ber @äge=
reien. Ste ©ägereitnhaber bliefen im Kanton Bern mit
©orge in bie S«£unft. Sie heutigen ©eiptttroarenpreife
ftnb gebrüeft, bap ig ber Berfouf augerorbentlich gau.
gür Me nädhgjährige Berfoufsfampagne fchetnen Me

luSfichten menig gängig p fetn. Sie Bautätigfelt ig
an ben metgen Drten gänjli^ etlofd^en, Qnbugtie, @e=

merbe unb Sanbmirifchaft fämpfen ebenfaßf mit grogen
abfagfehmierigfeiten, fo bag ber Bebarf an ©cfinittmaren
jebenfaßf oerhältnifmägig gering fetn mirb. Sag unter
btefen Umgänben Me ^oljinbugrie eine ©thöhung ber
Bretfe nicht p ertragen möchte, liegt auf ber £>anb.

@f bleibt beshalb p hoffen, bag auch ^e meiteren
giunbholperfäufe p feiner ^ßreifftetgerung anlag bieten,
©ine Beiteuerung bef £>oljef hätte einjtg pr äBttfung,
bag baf ^olj, baf heute auf fo oielen ©ebteten mübfam
um fetne ißogtion fämpft, noch uiegr oon ©rfaggogen,
mie Beton îc, oerbrängt mücbe. Stefe Satfache mögen
geh auch Me 2Balbbeg|er oor äugen halten.

CötentafeL
f Heinrich f>3SIkDertli, alt Baumeiger in ©nnenüa

(©latuf), garb am 1. Qanuar im alter oon 80 ^fahren.

«emMHtaet.
göctierung bef Kleimuohimngf&atteS im Kanton

Sörtch. Sie fantouale Baubireftton erlägt eine Befannt»
maegung über Me görberung bef Kletnroohnungfbauef.
Borbehältlich ber Bemißtgung bef nötigen Kcebitef burch
ben KantonSrat gnb fchon je^t bie Borberettungen für
Me Berteilung ber llntergüt)ungen p tregen, um bte

Baufaifon btefef Qahref noß aufpnügen. Sie ©ub^
oenitonen merben ©emeinben, BaugenogenfdSjaften unb
Brioaten gemährt, um ben Bau oon etnfad)en Kletnrooh=
nungen oon jroei bif oter ßimmern unb uon SBohnungen
für finberretd^e gamtlien mit mehr alf oier 3'niniern
p förbern; femer fönnen auch ©tnfamiltenbäufer be=

rüdtgehtigt merben, menn beren awtetjlnfe nidht ober nidjt

Jllsstr. fchweiz. Haudw. Zàug („Meisterdlatt^) Kr. 4v

3. Die Unkostenrechnung:
a) Die Umschreibung des Begriffes „Unkosten",
d) Die Festsetzung der Unkosten im Etnzelgeschäft.
o) Die Verteilung der Unkosten auf die einzelnen

Arbeiten. M
à) Der Vergleich der Unkosten zwischen verschiedenen

Geschäften.
4. Die Berechnung der Maschinenarbeit und

die Kosten einer Maschinenstunde.
5. Die Preisberechnung einer einzelnenAr-

beit:
n) Allgemeines,
d) Berechnungstabellen.

6. Anpassung der Preise an die Konkurrenz.
7. Die Nachkalkulation ausgeführter Ar-

beit en:
u) Allgemeines.
d) Die Kontrolle der Stunden.
e) Die Konirolle des Materials.
ä) Das Erstellen der Nachberechnung,
e) Die Lehren der Nachkalkulation.

8. Schlußwort.
Schon die bloße Inhaltsangabe mag genügen, um

festzustellen, daß der Stoff gründlich behandelt und über-
sichtlich angeordnet ist. Neben dem äußerst klaren. Ms-
stgen.Wort finden wir als wertvolle Beigabe zahlreiche
Zahlendeispiele und mehrere farbige graphische Tabellen.

Es würde zu weit führen, aus dem vielseitigen und
wertvollen Inhalt auch nur Auszüge zu bringen. Der
Gewerbetreibende wie der Beamte öffentlicher Vermal-
tungen, die mit der Arbeitsvergebung zu tun haben, wer-
den wertvolle Angaben und Winke finden. Wir wollen
lediglich den ersten Abschnitt und die Schlußworte wie-
dergeben.

Herr Nationalrat Aug. Schirmer schreibt über den

Wertend die Bedeutung der Preisberech-
nung: -

„In den Ausführungen um Musterbeispiel der Buch-
Haltung II. Teil habe ich absichtlich die Frage der Preis-
berechnung nur gestreift, indem ich davon sprach, daß bei der
Aufstellung der Ausgangsrschnungen für den Kunden zu
denMnkaufspreisen des Materials und zu den Stunden-
löhnen der Arbeiter die ortsüblichen Zuschläge gemacht
werden müßten, ch.

Diese Art der Berechnung darf aber dem ernsthaften
Geschäftsmann nicht genügen, da für ihn nicht die orts-
üblichen, sondern in jedem einzelnen Falle seine eigenen
Verhältnisse maßgebend sein müssen. Û

Dazu kommt, daß im täglichen Leben, sogar mehr
als früher, der Geschäftsinhaber zum voraus sagen soll,
was eine Arbeit kostet. Er kann also sehr oft mit der
Berechnung der Arbeit nicht warten, bis diese zu Ende
geführt ist, sondern muß vor deren Inangriffnahme ihren
Preis möglichst genau festzustellen suchen. Dabei muß
er s auch meist mit andern gleichartigen Geschäften in
Wettbewerb treten.

Dies zwingt den Geschäftsmann, seinen Preis einer-
seits billig zu berechnen, anderseits ihn aber doch so zu
stellen, daß er für ihn nicht verlustbringend ist. Die Spanne,
die hier zur Verfügung steht, ist nicht sehr groß und der
Geschäftsmann muß mit den Grundlagen seines Geschäftes
genau vertraut sein, wenn er den richtigen Weg finden soll.

Eine sorgfältig vorbereitete Preisberechnung, die nicht
nur mit ganz oberflächlichen Schätzungen und Behaupt-
ungen um sich wirft, wird zudem dem Geschäftsmann ge-
genüber Behörden und Privaten eine gewisse Selbstsicher-
heit geben. Das wird ihm in manchen Fällen ermög-
lichen, auch einen etwas teureren Preis zu rechtfertigen
und den Auftrag doch zu erhalten. Wenn aber einmal
ein Auftrag verloren geht, wird er sich damit beruhigen,

daß es immer noch gescheiter ist, auf einen Auftrag zu
verzichten, als bei der Ausführung des Auftrages noch
Gtld zulegen zu müssen. ^

Und im Schlußwort heißt es: „Nie auf der Welt
wird es einer Staaksform oder einer Regierung möglich
sein, jedem Staatsbürger bei bequemster Arbeitsleistung
nur kraft der Staatsorganisation zu geben, was er zum
Leben braucht. In jeder Stoaisform beruht das Glück
des Staates auf der Arbeit des Einzelnen, und das
Glück des Einzelnen kann niemals auf Fürsorgemaß-
nahmen des Staates beruhen, sondern nur auf der eigenen
Arbeitsleistung, die immer einzig und allein auch die
innere Zufriedenheit des Lebens schaffen kann".

Holz -Marktberichte.
Zur Holzmarttlage im Kanton Bern. Man schreibt

dem „Bund" : Die großen Walvbesitzer im Kanton Bern,
der Staat und die Gemeinden, haben heute fast durch-
wegs zu einem großen Teil ihr Holz verkauft. Die Pri-
valbesttzer gelangen nun ebenfalls mit ihrer Produktion
auf den Markt. Was die Preislage anbelangt, so hat
diese bis heute in unserm Kanton glücklicherweise zu
keinen Überraschungen geführt. Preissteigerungen, wie sie
der Kanton Aargau erlebt hat. blieben der hiesigen Holz-
industrie erspart. Die Preise bewegen sich durch-
schnittlich auf der letztjährigen Basis.

Diese Preisentwicklung muß als gesund bezeichnet
werden, namentlich auch in bezug auf die Lage der Säge-
reien. Die Sägereiinhaber blicken im Kanton Bern mit
Sorge in die Zukunft. Die heutigen Schnittwarenpreise
sind gedrückt, dazu ist der Verkauf außerordentlich flau.
Für die nächstjährige Verkaufskampagne scheinen die

Aussichten wenig günstig zu sein. Die Bautätigkeit ist
an den meisten Orten gänzlich erloschen. Industrie, Ge-
werbe und Landwirtschaft kämpfen ebenfalls mit großen
Absatzschwierigkeiten, so daß der Bedarf an Schnittwaren
jedenfalls verhältnismäßig gering sein wird. Daß unter
diesen Umständen die Holzindustrie eine Erhöhung der
Preise nicht zu ertragen möchte, liegt auf der Hand.

Es bleibt deshalb zu hoffen, daß auch die weiteren
Rundholzverkäufe zu keiner Preissteigerung Anlaß bieten.
Eine Verteuerung des Holzes hätte einzig zur Wirkung,
daß das Holz, das heute aus so vielen Gebteten mübsam
um seine Position kämpft, noch mehr von Ersatzstoffen,
wie Beton :c, verdrängt würde. Diese Tatsache müssen
sich auch die Waldbesitzer vor Augen halten.

Totentafel.
î Heinrich HSSli-Oertli, alt Baumeister in Ennenda

(Glarus), starb am 1. Januar im Alter von 80 Jahren.

Vêktêàet.
Förderung des KleiuwohnungSbaues im Kauton

Zürich. Die kantonale Baudireklion erläßt eine Bekannt-
machung über die Förderung des Kleinwohnungsbaues.
Vorbehältlich der Bewilligung des nötigen Kredites durch
den Kantonsrat sind schon jetzt die Vorbereitungen für
die Verteilung der Unterstützungen zu treffen, um die
Bausaison dieses Jahres voll auszunützen. Die Sub-
ventionen werden Gemeinden, Baugenossenschaften und
Privaten gewährt, um den Bau von einfachen Kleinwoh-
nungen von zwei bis vier Zimmern und von Wohnungen
für kinderreiche Familien mit mehr als vier Zimmern
zu fördern; ferner können auch Einfamilienhäuser be-

rücksichtigt werden, wenn deren Mietzinse nicht oder nicht


	Totentafel

